
 

  

 
Sicherstellung der Versorgung von Pferden von pferdehaltende Vereinen 
im Freistaat Sachsen unter den Maßgaben der Corona-Schutz-Verordnung  
 
Stand: 15.12.2020, (Az 24-5151/9/3-2020/49213 ) 
 
Leitfaden für pferdehaltende Vereine und Betriebe mit Publikumsverkehr 
 
Die Sächsische Staatsregierung hat Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionen mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 ergriffen, die mit deutlichen Einschränkungen der individuellen Bewe-
gungsfreiheit verknüpft sind. Ziel ist die massive Verringerung sozialer Kontakte, um die Ausbrei-
tung des Virus zu verlangsamen. Diese Regelungen sind verbindlich. Sie führen zu einer Einstel-
lung des sportlichen Regelbetriebs in Vereinen, Betrieben und Reit-/Fahr- und Voltigierschulen.  
 
Pferdesportvereine, Pferdebetriebe und Pferdehalter haben unter der Maßgabe des Tierschutzes 
die Aufgabe, dennoch die Versorgung der Pferde im Rahmen der Grundbedürfnisse einschließlich 
der Bewegung sicherzustellen. Dabei sind die Belange des Infektionsschutzes zwingend zu be-
achten.  
 
Der vorliegende Leitfaden klärt dazu wesentliche Fragen. Mit Blick auf die Rechtslage im Freistaat 
Sachsen verdeutlicht er die veränderten Rahmenbedingungen. Er zeigt auf, wie eine konsequent 
an die Situation angepasste Organisation aller Abläufe in der Pferdebetreuung zu gestalten ist, 
damit die vom Robert-Koch-Institut formulierten Anforderungen an den Infektionsschutz gewahrt 
werden. 

Auszug aktueller Regelungen, die sich auf Pferdehaltung und –versorgung auswirken 
(15.12.2020)  
 Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zu-

sammenhalt zum Schutz vor dem Coronavirus SARS-CoV-2 und COVID-19 (Sächsische 
Corona-Schutz-Verordnung – SächsCoronaSchVO) vom 11. Dezember 2020 in der durch 
Änderungsverordnung vom 15.12.2020 geänderten Fassung. Die Verordnung tritt mit Ablauf 
des 10.01.2021 außer Kraft.  

 Allgemeinverfügung Vollzug des Infektionsschutzgesetzes Maßnahmen anlässlich der 
Corona-Pandemie Anordnung von Hygieneauflagen zur Verhinderung der Verbreitung der 
CoronavirusKrankheit-2019 (COVID-19) Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministe-
riums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt vom 12. Dezember 2020 in der ab 
16. Dezember 2020 geltenden konsolidierten Fassung, Az.: 21-0502/3/8-2020/48377 (Allge-
meinverfügung Hygiene). 

 Triftige Gründe zum Verlassen des Hauses beinhalten die Inanspruchnahme veterinärmedi-
zinischer Versorgungsleistungen sowie die unabdingbaren Handlungen zur Versorgung von 
Tieren (Sächsische Corona-Schutz-Verordnung).  

 Aktuelle Informationen des Freistaates Sachsen zum Coronavirus einschließlich der rechtli-
chen Grundlagen können hier abgerufen werden: https://www.coronavirus.sachsen.de/ 

Anforderungen des Infektionsschutzes:  
Informationen zum Schutz vor dem Coronavirus SARS CoV2 stellt die Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung auf der Internetseite https://www.infektionsschutz.de/ bereit.  
 
Dieser Leitfaden überträgt die dort empfohlenen Maßnahmen in das Umfeld der Pferdesportan-
lage und den Alltag der notwendigen Pferdeversorgung.  
 
Wichtige Aspekte sind:  

 Information aller Beteiligten  
 Aufstellen und Einhaltung verbindlicher Regeln  
 Beschränkung der sozialen Kontakte auf das unverzichtbar Notwendige  
 Betretungsverbot bei Symptomen einer Erkrankung der Atemwege  
 Abstandhalten (mind. 1,5m) und Verzicht auf physische Sozialkontakte (z.B. Handschlag) 
 Hygienemaßnahmen (z.B. Händewaschen und Husten- und Niesregeln)  
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Anforderungen des Tierschutzes:  
Das Tierschutzgesetz (TierSchG) definiert, dass jedes Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen 
entsprechend angemessen ernährt, gepflegt und verhaltensgerecht untergebracht werden muss. 
Zudem darf die Möglichkeit zu artgemäßer Bewegung nicht so eingeschränkt werden, dass dem 
Tier dadurch Schmerzen oder vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt werden.  
 
Sichergestellt sein muss daher:  

 Pferdegerechte Fütterung 
 Pflege der Boxen und Stallanlagen (Ausmisten und Einstreuen, Kontrolle der Tröge und 

Tränken)  
 Tägliche Tierkontrolle (Ist das Pferd gesund? Liegen Verletzungen vor?)  
 Tägliche mehrstündige Bewegung (freie Bewegung und ggf. kontrollierte). Es sollte fach-

lich geprüft werden, ob und in welchem Umfang die kontrollierte Bewegung durch Perso-
nen reduziert werden kann und inwieweit z.B. der Weidegang, die Bewegungsanlage o-
der der Gang auf den Paddock ausreichend ist. Dies ist auch in den Wintermonaten si-
cherzustellen und ggf. der Anteil an kontrollierter Bewegung zu erhöhen. 

 Notwendige Versorgung durch Tierarzt und Hufschmied 
 
Des Weiteren bieten der Landesverband Pferdesport Sachsen e.V. und die Deutsche Reiterliche 
Vereinigung e.V. sowie der Pferdezuchtverband Sachsen-Thüringen e.V. Handreichungen und 
Vorlagen zur Erstellung und Umsetzung dieser Maßgaben. 
 
Maßgaben für die Umsetzung  
 
1. Organisatorische Aspekte  
Hygienekonzept 
Für die Pferdesportanlage ist ein zwingend schriftlich zu erstellendes und umzusetzendes Hygie-
nekonzept nach § 5 Abs. 4 SächsCoronaSchVO zu erstellen. Dieses muss insbesondere die Ab-
standsregelung zu anderen Personen sowie weitere Hygienemaßnahmen beinhalten. Das Hygi-
enekonzept muss einen verantwortlichen Ansprechpartner vor Ort für die Einhaltung und Umset-
zung des Hygienekonzepts benennen, der die geltenden Kontaktbeschränkungen, Abstandsre-
gelungen und das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung umsetzt. Die zuständige Behörde kann 
das Hygienekonzept und seine Einhaltung überprüfen. 
 
Es wird für die Erstellung auf die grundlegenden Regelungen für Hygienefragen in Abschnitt I der 
Allgemeinverfügung Hygiene hingewiesen. Weitere Hinweise und Handreichungen finden sich in 
den Handlungsempfehlungen des Landesverbandes Pferdesport Sachsen e.V.. Das Konzept 
muss u.a. abbilden, wie viele Sportler sich auf der Anlage oder in der Einrichtung befinden dürfen 
sowie die konkrete Umsetzung der Abstandsregelung zu anderen Personen und weitere Hygie-
nemaßnahmen sowie die Umsetzung der verpflichtenden Kontaktdatenergebung. Das Hygiene-
konzept ist umzusetzen und kann durch die zuständige kommunale Behörde überprüft werden. 
 
Benennung einer verantwortlichen Person  
Für die Umsetzung und Einhaltung der notwendigen Regeln bedarf es einer verantwortlichen Lei-
tung. In Pensionsbetrieben und Reit-/Fahr- und Voltigierschulen ist das in der Regel der Betriebs-
leiter. Bei Vereinen liegt die Verantwortung in den Händen des Vorstandes. Bei Bedarf kann die 
Aufgabe an geeignete, volljährige Personen delegiert werden.  
 
Information und Kommunikation  
Es ist zwingend erforderlich, dass alle Beteiligten einen guten Kenntnisstand zum Infektionsschutz 
besitzen und die aufgestellten Verhaltensregeln eingehalten werden. Eine Missachtung der Re-
geln muss unterbunden werden.  
 
Für die Kommunikation eignen sich Aushänge, Internetplattformen, Messengerdienste, E-Mail-
Verteiler und andere digitale Formate sowie Einzelgespräche der Leitung. Gruppenzusammen-
künfte müssen aus Infektionsschutzgründen unterbleiben. 
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Begrenzung und Festlegung von Anwesenheitszeiten  
Ausschließlich die für die Versorgung und Bewegung der Pferde notwendigen Personen haben 
Zutritt. Die Anwesenheitszeit wird auf das notwendige Minimum reduziert. Als Richtwert ist von 
maximal 2 Stunden pro Pferd und Tag auszugehen. Dabei ist nur eine Person je Pferd erforder-
lich. Nur in Ausnahmefällen und aus Gründen der Sicherheit ist die Unterstützung durch eine 
zusätzliche Person akzeptabel.  
 
Bei Minderjährigen ist zu prüfen, ob aus Gründen der Aufsichtspflicht eine unmittelbare Beauf-
sichtigung durch eine erwachsene Person notwendig ist. Sollte dies der Fall sein, so ist zu prüfen, 
ob die Pferdepflege nicht durch eine andere Person allein vorgenommen werden kann. Die Er-
stellung eines Anwesenheitsplans, der die Anwesenheitszeiten festlegt, wird empfohlen. So kann 
sichergestellt werden, dass nur so viele Personen gleichzeitig anwesend sind, wie es mit gutem 
Infektionsschutz vereinbar ist. Die entsprechende Einordnung durch die verantwortliche Person 
muss vor Ort und in Abhängigkeit mit der jeweiligen Infrastruktur erfolgen.  
 
Nachvollziehbarkeit und Dokumentation der Anwesenheit  
Damit im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus die sozialen Kontakte nachvollzogen werden 
können, sollen die beteiligten Personen diese dokumentieren. Das kann vor Ort durch Listen oder 
individuell durch alle Personen erfolgen.  
 
Zutrittsberechtigung 
Während der Geltung der Ausgangsbeschränkungen auf Grund der Corona-Schutz-Verordnung 
wird das Mitführen eines vom Betriebsleiter oder der verantwortlichen Person unterzeichnetes 
formloses Schreiben empfohlen, dass die Notwendigkeit der Versorgung eines oder mehrerer 
Pferde konstatiert. 
 
Anwesenheit von Tierarzt, Schmied und Dienstleistern  
Wenn eine Versorgung durch den Tierarzt oder Schmied erforderlich ist, erfolgt dies in Absprache 
mit der verantwortlichen Leitung (Ausnahme: akute Erkrankung und Notfallversorgung). Die An-
wesenheit weiterer Dienstleister (z.B. Sattler, Physiotherapeuten etc.) muss ebenfalls mit der Lei-
tung abgesprochen werden. Es ist abzuwägen, ob eine Dienstleistung nicht auch zu einem spä-
teren Zeitpunkt erbracht werden kann.  
 
Mitarbeiter des Vereins oder Betriebs  
Sofern ein Verein oder Betrieb auf Grund seiner Größe über eine entsprechende Anzahl Mitar-
beiter verfügt, empfiehlt sich die Arbeit in einem strikten Schichtsystem. Im Falle von Infektionen 
mit dem Coronavirus kann dies dazu beitragen, dass nicht alle Mitarbeiter unter Quarantäne ge-
stellt werden.  
 
Vertretungsregelungen  
Im Fall von Erkrankungen oder notwendiger Quarantäne muss die Versorgung des Pferdes si-
chergestellt sein. Der verantwortlichen Leitung wird empfohlen, von allen Pferdebesitzern eine 
entsprechende Vertretungsregelung einzuholen.  
 
Möglichkeit für die Händehygiene  
Verein oder Betrieb müssen sicherstellen, dass die Anforderungen an die Händehygiene erfüllt 
werden können. Waschbecken, Seife und (Papier-)Handtücher müssen stets zur Verfügung ste-
hen. Auch Desinfektionsmittel ist empfehlenswert. 
 
Schließung von Reiterstübchen und Sozialräumen  
Das Betretungsrecht bezieht sich ausschließlich auf die notwendige Versorgung der Pferde. Ge-
sellige und soziale Kontakte sind darüber hinaus nicht möglich. Die entsprechenden Räumlich-
keiten (z.B. Reiterstübchen) sind zu schließen. Sämtliches soziales Beisammensein ist zu unter-
binden.  
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2. Verhaltensregeln für die betreuenden Personen der Pferde  
Einhalten aller Maßgaben zum Infektionsschutz  
Jede Person verpflichtet sich ausdrücklich zur Einhaltung aller aufgestellten Regeln. Nur unter 
dieser Maßgabe kann die zuverlässige Versorgung der Pferde sichergestellt werden. Der Vorsor-
gegedanke gilt ausdrücklich auch dem Infektionsschutz der Betriebs- und Vereinsmitarbeiter.  
 
Für Personen mit akuten respiratorischen Symptomen oder Fieber ist der Zutritt untersagt! Sofern 
ein Verdacht auf eine Infektion mit Corona besteht, wir um Mitteilung an die verantwortliche Per-
son gebeten, um mögliche Kontaktpersonen zu informieren. 
 
Reduzierung der Anwesenheitszeit und Eigenverantwortung  
Auch wenn es schwerfällt: Jede Person verpflichtet sich dazu, die eigene Anwesenheitszeit auf 
die angemessene Versorgung des Pferdes zu reduzieren. Ziel ist nicht die Ausübung des Sports 
oder die Freizeitgestaltung. Maßgeblich ist der Schutz der Menschen vor einer Infektion. Daher 
sind sämtliche Maßnahmen so auszurichten, dass die Ansprüche des Tierschutzes erfüllt wird. 
Darüberhinausgehende Aktivitäten müssen unterbleiben. Die Aufrechterhaltung und Sicherstel-
lung der Pferdeversorgung hängt maßgeblich von der Eigenverantwortung aller Beteiligten ab.  
 
Keine Begrüßungsrituale  
Auf gängige Begrüßungsrituale wie Händedruck oder Umarmungen ist ausdrücklich zu verzich-
ten.  
 
Händehygiene  
Unmittelbar nach dem Betreten der Anlage ist auf direktem Wege der Sanitärbereich aufzusu-
chen, um die Hände gründlich zu waschen und ggf. zu desinfizieren, bevor weitere Gegenstände 
wie z.B. Putzzeug, Besen, Schubkarren etc. angefasst werden. Vor dem Verlassen der Anlage ist 
ebenfalls eine gründliche Händehygiene durchzuführen. Generell ist das zusätzliche permanente 
Tragen der Reit-/Fahrhandschuhe oder anderer Handschuhe sinnvoll. Gemeinschaftlich genutz-
tes Ausrüstungsmaterial sollte sorgsam verwendet werden und ggf. nach dem Benutzen gereinigt 
werden. 
 
Abstandregeln und Mund-Nasen-Bedeckung 
Ein Mindestabstand von 1,5 bis 2 m zu anderen Personen im Stall ist bei jeglichen Tätigkeiten 
rund um die Betreuung der Pferde einzuhalten und eine entsprechende Mund-Nasen-Bedeckung 
zu tragen. Beengte Räumlichkeiten (z.B. Sattelkammer) sind einzeln zu betreten, wenn der Min-
destabstand andernfalls nicht eingehalten werden kann. Die Abstandsregeln sind auch bei der 
Pferdevor- und -nachbereitung und bei dem Passieren auf der Stallgasse einzuhalten. 
 
Anzahl der Pferde in der Halle und auf dem Platz  
Die Anzahl der Pferde, die sich gleichzeitig in der Halle oder auf dem Platz befinden, ist zu be-
grenzen. Orientierung bietet die Formel: 200 Quadratmeter je Pferd (das entspricht vier Pferden 
auf einer Fläche von 20x40m).  
 
Reit-/Fahr-/Voltigierunterricht und Ausritte/Ausfahrten 
Reit-/Fahr- oder Voltigierunterricht darf nicht stattfinden. Individuelle Ausritte oder Ausfahrten sind 
unter Maßgabe der staatlichen Auflagen (z.B. hinsichtlich Personenanzahl) möglich, jedoch soll-
ten Hygienemaßnahmen sowie Abstandregeln zu anderen Personen eingehalten werden. Grup-
penausritte/-fahrten sind nicht erlaubt. Die Regeln der Unfallverhütung sind zwingend einzuhalten. 
Im Zweifel ist die Nutzung eines eingegrenzten Bereichs (z.B. Reitplatz oder -halle) mit der Mög-
lichkeit der Beaufsichtigung einem unbeaufsichtigten (Aus)reiten vorzuziehen. 
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Informationsquellen  
 
Aktuelle Informationen und Hinweise der Sächsischen Staatsregierung zum Coronavirus in Sachsen 
www.coronavirus.sachsen.de 
www.coronavirus.sachsen.de/SMS-Coronavirus-Merkblatt.pdf  
 
Robert-Koch-Institut  
www.rki.nrw    
 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung  
www.bzfga.de  
www.infektionsschutz.de   
 
Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit 
www.fli.de  
 
Informationen und Downloads der Deutschen Reiterlichen Vereinigung zum Coronavirus 
www.pferd-aktuell.de/coronavirus  
 
Landesverband Pferdesport Sachsen e.V. 
www.pferdesport-sachsen.de  
 
Pferdezuchtverband Sachsen-Thüringen e.V. 
www.pferde-sachsen-thueringen.de  
 
 
 
 
 


